
 
 

Regierungsratsbeschluss vom 17. August 2021  

 
 Nr. 2021/1169  

Wahl der Mitglieder der Kantonalen Fachkommission Familie, Kind und Jugend 
für die Zeit vom 1. August 2021 bis 31. Juli 2022 
  

1. Erwägungen 

1.1 Ausgangslage 

Gemäss § 50 des Sozialgesetzes vom 31. Januar 2007 (SG; BGS 831.1) kann der Regierungsrat in 
einzelnen sozialen Leistungsfeldern Fachkommissionen einsetzen. Die Fachkommission Familie, 
Kind und Jugend initiiert Vorschläge, berät das Departement zuhanden des Regierungsrats und 
prüft die von der Verwaltung, der Fachstelle oder von Fachgruppen vorbereiteten Geschäfte im 
Zusammenhang mit Fragen zu Familie, Kind und Jugend. 

Das Pflichtenheft für die Fachkommission Familie, Kind und Jugend wurde am 20. März 2019 
von der Vorsteherin des Departementes des Innern genehmigt. Es umschreibt Ziel und Zweck 
der Kommission, nimmt Bezug auf die gesetzlichen und fachlichen Grundlagen, nennt die Auf-
gaben und Kompetenzen, gibt Vorgaben zur Organisation und zeigt die Rechte und Pflichten 
der Mitglieder auf. Dieses bleibt bis auf weiteres unverändert. 

1.2 Zusammensetzung und Aufgaben 

Bei den Mitgliedern der Fachkommission Familie, Kind und Jugend sollen die Fachkenntnisse im 
Vordergrund stehen. Ein Bezug zu den massgebenden politischen Kräften ist ebenfalls er-
wünscht. Die von den Organisationen und Institutionen nominierten Personen müssen einen Be-
zug zu Familien-, Kinder-, Jugend-, und Generationenpolitik des Kantons haben. Das Präsidium 
wird durch den Regierungsrat gewählt. Aus der kantonalen Verwaltung werden situativ Exper-
tinnen und Experten mit beratender Stimme beigezogen. Das Fachreferat führt das Amt für so-
ziale Sicherheit (ASO) mit beratender Stimme. Es besorgt auch das Sekretariat. Die Kommission 
soll nicht zu gross sein, um eine effiziente Beratungstätigkeit zu ermöglichen. Um die Aufgaben 
der Fachkommission wahrnehmen zu können, ist sie idealerweise wie folgt zu besetzen: 

Präsidium (1): 

Vertretung Verband offene Arbeit mit Kindern und Jugendlichen VOAKJ 

Fachvertretungen (9) 

– Vertretung Verband Solothurnische Einwohnergemeinden VSEG (1) 

– Vertretung Sozialregionen Kanton Solothurn (1) 

– Vertretung Mütter- und Väterberatung (1) 

– Vertretung Kindertagesstätten (1) 
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– Vertretung Fachstelle Kompass (1) 

– Vertretung Arbeitsgemeinschaft Solothurner Jugendverbände ASJV (1) 

– Vertretung Koordinationsstelle Alter (1) 

– Vertretung Jugendprogramm JUP (1) 

– Vertretung Avenir Social (1) 

Die Fachkommission Familie, Kind und Jugend 

– ist – über das Amt für soziale Sicherheit – beratendes Organ des Departementes des Innern; 

– kann Fachgruppen vorschlagen; 

– prüft die von der Verwaltung, den Fachstellen oder von Fachgruppen unterbreiteten Ge-
schäfte im Bereich Familie, Kind und Jugend; 

– setzt sich für die Interessen der Kinder, Jugendlichen, Familien und älteren Wohnbevölke-
rung in der Öffentlichkeit und Politik ein; 

– erkennt Trends und Problemstellungen im Bereich Familien, Kind und Jugend, erarbeitet 
zielgerichtet Lösungsvorschläge und unterbreitet diese in geeigneter Form den entspre-
chenden Entscheidungsträgern. 

Auftrag und Wirkung werden periodisch evaluiert. Die Fachkommission Familie, Kind und Ju-
gend hat ihre Aufgaben im Detail in ihrem Pflichtenheft umschrieben. 

2. Wahl der Mitglieder für ein Jahr 

Im Zuge der Reorganisation des Departementes des Innern per 1. Januar 2022 werden die Auf-
gabenbereiche Gesundheit und Soziales neu gebündelt. Einzelne Aufgaben des Amtes für sozi-
ale Sicherheit wechseln infolge dessen in die Zuständigkeit des Gesundheitsamtes. Dies hat Aus-
wirkungen auf die Fachkommissionen des Amtes für soziale Sicherheit: Deren Zusammenset-
zung, Aufgaben, Rolle sowie die Zusammenarbeit mit den zuständigen Ämtern muss geprüft 
und gegebenenfalls angepasst werden. 

Mit dem Beginn der neuen Legislatur ist jeweils auch die Neuwahl der Mitglieder der Fachkom-
mission Familie, Kind und Jugend verbunden. Diese Wahl läuft nun der Überprüfung und allfäl-
liger Anpassungen zuwider. Aus diesem Grund soll die Wahl für die neue Legislatur zwar statt-
finden, die Amtsdauer ist jedoch bis Ende Juli 2022 zu befristen. Dieses Jahr wird genutzt, die 
künftige Ausrichtung der Fachkommission Familie, Kind und Jugend zu klären und die Umset-
zung ab 1. August 2022 zu planen.  
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3. Beschluss 

3.1 Maria Kamber und Helga Berchtold wird für ihre Mitarbeit in der Fachkommission 
Familie, Kind und Jugend gedankt. 

3.2 Als Mitglieder der Fachkommission Familie, Kind und Jugend werden für die Zeit vom 
1. August 2021 bis 31. Juli 2022 gewählt: 

Präsident und Vertretung Verband offene Arbeit mit Kindern und Jugendli-
chen VOAKJ 
Marc Friedli, Vorstandsmitglied Verband offene Arbeit mit Kindern und Jugendlichen 
VOJAK, 4534 Flumenthal 

Vertretung Verband Solothurnische Einwohnergemeinden VSEG  
Walter Rhiner, Gemeindepräsident / Vorstandsmitglied VSEG, 4657 Dulliken 

Vertretung Sozialregionen Kanton Solothurn  
vakant 

Vertretung Mütter-  und Väterberatung  
Myriam Schibli, Mütter- Väterberatung Wasseramt-Bucheggberg, 4528 Zuchwil 

Vertretung Kindertagesstätten 
Sybille Christen, Co-Leiterin, Kinder- und Jugendzentrum Zuchwil KiJuZu, 4528 Zuchwil 

Vertretung Fachstelle Kompass 
Irma Bachman, Geschäftsführerin, Fachstelle Kompass, 4500 Solothurn 

Vertretung Arbeitsgemeinschaft Solothurner Jugendverbände ASJV 
Matthias Enggist, Präsident, ASJV, 4573 Lohn-Ammannsegg 

Vertretung Koordinationsstelle Alter 
Moira Walter, Fachmitarbeiterin, Kantonale Koordinationsstelle Alter, 4500 Solothurn 

Vertretung Jugendprogramm JUP  
Roland Kohler, Geschäftsleiter, Step4 Kompetenzzentrum Berufsausbildung, 4500 Solo-
thurn 

Vertretung Avenir Social 
Sandro Villiger, Vorstandsmitglied, Avenir Social Nordwestschweiz, 4600 Olten 

3.3 Fachreferentin oder Fachreferent ist: 
Leiterin oder Leiter der Fachstelle Familie und Generationen, Amt für soziale Sicher-
heit, Ambassadorenhof, Riedholzplatz 3, 4509 Solothurn, mit beratender Stimme, von 
Amtes wegen. 

3.4 Das Sekretariat und die Protokollführung werden vom Amt für soziale Sicherheit 
geführt. 
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3.5 Die Sitzungsgelder und Spesen für die nicht von Amtes wegen gewählten Mitglieder 
werden gemäss Verordnung über die Sitzungsgelder und die Sitzungspauschalen vom 
23. September 2002, Stand 1. April 2021 (BGS 126.511.31), sowie deren Anhängen 1 
und 2. 

Andreas Eng 
Staatsschreiber 

  

Verteiler 

Departement des Innern, Departementssekretariat 
Amt für soziale Sicherheit (3); SET, GON, Admin (2021-047) 

Amt für Finanzen 
Personalamt 
Staatskanzlei (2); rol, ste 
Aktuariat SOGEKO 
Mitglieder Fachkommission Familie, Kind und Jugend; Email-Versand durch ASO/SFG 


